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Schulmitwirkung – Wahlkalender 2018/2019

Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse oder einer 
Jahrgangsstufe,  
wenn kein Klassenverband besteht

Wahlen in den Schulen

Die Delegierten der Kreis- und Stadtelternräte bilden den 
Landeselternrat. Er wählt aus seiner Mitte: 

tt die Mitglieder des Vorstands – eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden, zwei Stellvertreter, mindestens 
fünf weitere Mitglieder

Die Delegierten der Kreis- und Stadtschülerräte bilden den 
Landesschülerrat. Er wählt aus seiner Mitte: 

tt die Mitglieder des Vorstands – eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden, zwei Stellvertreter, mindestens 
vier weitere Mitglieder

Vorsitzende der 
Schulelternräte
(Der Schulelternrat einer Schule 
kann ein anderes seiner Mitglieder 
als Vertreterin oder Vertreter 
im  Kreis- oder Stadtelternrat 
bestimmen.)

Die Vorsitzenden der Klassenelternräte oder ein 
anderes hierfür bestimmtes Mitglied des jeweiligen 
Klassenelternrats bilden den Schulelternrat. Er wählt aus 
seiner Mitte: 

tt die Mitglieder des Vorstands  – eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden, zwei Stellvertreter sowie zwei bis 
fünf weitere Mitglieder

tt die Vertreter in der Schulkonferenz
tt die Vertreter für die Fachkonferenzen

Klassensprecherinnen  
oder Klassensprecher 
bzw. Jahrgangsstufen- 
sprecherinnen oder 
Jahrgangsstufensprecher

Die Vorsitzenden der Schulelternräte oder ein anderes hierfür 
bestimmtes Mitglied des jeweiligen Schulelternrats bilden 
den Kreis- oder Stadtelternrat. Er wählt aus seiner Mitte:

tt die Mitglieder des Vorstands – eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden, zwei Stellvertreter und bis zu 
neun weitere Mitglieder

tt bis zu zwölf Delegierte für den Landeselternrat
tt ein Ersatzmitglied für jeden gewählten Delegierten 

zum Landeselternrat 

Die Schülersprecherinnen oder -sprecher oder ein anderes 
hierfür bestimmtes Mitglied des jeweiligen Schülerrats bilden 
den Kreis- bzw. Stadtschülerrat. Er wählt aus seiner Mitte: 

tt die Mitglieder des Vorstands – eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden, zwei Stellvertreter und bis zu 
neun weitere Mitglieder

tt bis zu sechs Delegierte für den Landesschülerrat
tt ein Ersatzmitglied für jeden gewählten Delegierten 

zum Landesschülerrat

Wahlen in den Landkreisen und kreisfreien Städten

Die Klassen- oder Jahrgangsstufensprecherinnen bzw. die 
Klassen- oder Jahrgangsstufensprecher der Schule bilden 
den Schülerrat. Er wählt aus seiner Mitte*: 

tt eine Schülersprecherin oder einen Schülersprecher 
und mehrere Stellvertreter

tt die Vertreter in der Schulkonferenz
tt die Vertreter für die Fachkonferenzen

 *	 Die Schülervollversammlung kann mit einfacher Mehrheit die 
Urwahl der Schülersprecherin oder des Schülersprechers und 
mehrerer Stellvertreter aus der Mitte des Schülerrats beschließen.

Wählen aus ihrer Mitte: 

tt die Mitglieder des Klassenelternrats – eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden, eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter sowie bis zu vier weitere 
Mitglieder 

tt der Klassenelternrat wählt aus seiner Mitte zwei 
Vertreter für die Klassenkonferenz

Die Klassenleiterin oder der Klassenleiter oder die für die 
betreffende Jahrgangsstufe von der Schulleitung bestimmte 
Lehrkraft ist verantwortlich für:

tt die Einladung zur Wahlversammlung
tt die Eröffnung der Wahlversammlung
tt die Bestellung des Wahlausschusses

 

 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von der 
Schulleitung beauftragte Lehrkraft ist verantwortlich für:

tt die Einladung zur Wahlversammlung
tt die Eröffnung der Wahlversammlung
tt die Bestellung des Wahlausschusses

 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwortlich für:

tt die unverzügliche Meldung der Daten der gewählten Mitglieder 
an die zuständige Schulbehörde

 

Die zuständige Schulbehörde ist verantwortlich für:

tt die unverzügliche Meldung der Daten der gewählten Mitglieder 
an den Landkreis oder die kreisfreie Stadt, an den Schulträger, 
an die Vorsitzenden des Kreis- oder Stadtschülerrats und des 
Kreis- oder Stadtelternrats

 

(Änderungen während der laufenden Amtszeit sind unverzüglich zu melden!)

Die zuständige Schulbehörde ist in Abstimmung mit den 
Vorsitzenden der amtierenden Gremien (Kreis- bzw. Stadtschülerrat, 
Kreis- bzw. Stadtelternrat) verantwortlich für:

tt die Erstellung der Mitgliederlisten
tt die Überprüfung der Anzahl der Wahlberechtigten 
tt die Einladung zur Wahlversammlung
tt die Eröffnung der Wahlversammlung
tt die Bestellung des Wahlausschusses

 

Die Vorsitzenden der amtierenden Gremien sind in Abstimmung mit 
der zuständigen Schulbehörde verantwortlich für:

tt die unverzügliche Meldung der Daten der gewählten Mitglieder 
an die Gremiengeschäftsstelle auf Landesebene

(Änderungen während der laufenden Amtszeit sind unverzüglich zu melden!)

Die Vorsitzenden der amtierenden Gremien (Landesschülerrat, 
Landeselternrat) sind in Abstimmung mit der obersten 
Schulbehörde verantwortlich für:

tt die Einladung zur Wahlversammlung
tt die Eröffnung der Wahlversammlung
tt die Bestellung des Wahlausschusses

Die Vorsitzenden der amtierenden Gremien sind verantwortlich für:

tt die unverzügliche Meldung der Daten der gewählten Mitglieder  
an die oberste Schulbehörde

(Änderungen während der laufenden Amtszeit sind unverzüglich zu melden!)

Verantwortlich?

Wahlen in den Klassen und Jahrgangsstufen

Wen?Wann? Wer?
Bis zwei Wochen nach 
Unterrichtsbeginn:

03.09.2018

Wählen aus ihrer Mitte:

tt die Klassen- oder Jahrgangsstufensprecherin bzw. den 
Klassen- oder Jahrgangsstufensprecher sowie eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter

tt die Sprecherin oder der Sprecher und die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter sind die 
Vertreter in der Klassenkonferenz.

Bis drei Wochen nach 
Unterrichtsbeginn:

10.09.2018
Erziehungsberechtige der 
Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse oder einer 
Jahrgangsstufe,
wenn kein Klassenverband besteht

Bis sechs Wochen nach 
Unterrichtsbeginn:

01.10.2018

Vorsitzende der 
Klassenelternräte
(Die Klassenelternräte einer Schule 
können ein anderes ihrer Mitglieder 
als Vertreterin oder Vertreter im 
Schulelternrat bestimmen.)

Bis acht Wochen nach 
Unterrichtsbeginn:

15.10.2018
Schülersprecherinnen 
oder Schülersprecher der 
Schulen
(Der Schülerrat einer Schule kann 
ein anderes seiner Mitglieder als 
Vertreterin oder Vertreter im Kreis- 
oder Stadtschülerrat bestimmen.)

Im Anschluss an  
die Wahlen in 
den Landkreisen 
und kreisfreien 
Städten!

Delegierte der Kreis- und 
Stadtschülerräte

Delegierte der Kreis- und 
Stadtelternräte

Wahlen auf Landesebene


